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I. T e i l 

Grundlegung 

Erster  Abschnitt 

Einleitung 

A. Die Aufgabe 

Der föderative Aufbau der Bundesrepublik Deutschland hat es mit sich 
gebracht, daß die Gliedstaaten in großem Umfang Mi t te l des Zentral-
staates in eigener Verantwortung oder in dessen Auftrag verwalten. 
Hieraus ergibt sich eine besondere verfassungsrechtliche  Problematik. 
Vielfach ist oder gibt sich nämlich als Träger der finanziellen Aufwen-
dungen der Oberverband, während die Bewirtschaftung der Mi t te l den 
Unterverbänden obliegt1. Ein kennzeichnendes Merkmal für diese Tat-
sache ist „das Auseinanderfallen von Finanzverantwortung und Ver-
waltungsverantwortung" 2. 

Dabei bedeutet „FinanzVerantwortung" allgemein die Verpflichtung, 
Mi t te l bereitzustellen. Wen die Finanzverantwortung tr i f f t ,  richtet sich 
grundsätzlich nach der „VerwaltungsVerantwortung", der Verwaltungs-
zuständigkeit (Art. 106 Abs. 4 Ziff.  1, 83, 30 GG). Nach der Verfassung 
hat daher der Bund die Finanzierungspflicht derjenigen Aufgaben, für 
deren Verwaltung er selbst zuständig (bundeseigene Verwaltung) oder 
für die ihm sonst ausdrücklich die Finanzverantwortung auferlegt ist 
(Art. 120 GG)3. 

1 Nach Klein,  in Festschr. f. Giese, S. 108, beträgt der Ante i l der Bundesaus-
gaben, die nicht von Bundesbehörden, sondern für Rechnung des Bundes von 
den Ländern verwaltet werden, etwa 3/4 der Bundeseinnahmen. Vgl. auch 
Viaion, AÖR n. F. 38, S. 20. 

2 Hierzu Begr. d. BReg. zu den Fin.reform.ges.,  BT-Drs. Nr. 480, 2. WP; Ber. 
d. Abg. Arndgen, 28. Sitz. 2. WP, S. 1224; Dr. Gülich, 55. Sitz., S. 2707 (1953); 
Schriftl. Ber., S. 2707 ff.;  vgl. auch Denkschr. d. Präs. d. BRechnH., Rj . 1952, 
BT-Drs. 1892, 2. WP Nr. 137 ff.,  142; Drs. 554, 3. WP, Nr. 40; Drs. 1518 Nr. 128; 
Görg, DÖV 1951, S. 625; ders. i n Festg. f. Herrfahrdt,  S. 89 f.; Hacker in Hdb. 
Komm. Wiss. u. Praxis, Bd. 3, S. 415; Helmert, Haushaltswesen, S. 159; Hettlage, 
Fin.Arch. 1953, S. 413; Köttgen, Jhb. öff.  R. n. F. 3, S. 87; Viaion, Haushalts-
recht, S. 66, ders., ö f f .  Fin.w., S. 325. 

3 Rietdorf,  DÖV 1953, S. 226, u. v.  d. Heide,  DVB1. 1953, S. 290, äußern inso-
fern zu Recht die Auffassung,  daß der Begrif f  Finanzverantwortung die Ver-
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Die Länder hingegen müssen für die Aufgaben, deren Verwaltung 
ihnen obliegt, auch die Mi t te l aufbringen. Diese Grundregel w i rd in 
der Praxis jedoch vielfach durchbrochen, da der Zentralstaat in großem 
Umfang Mit te l für Aufgaben bereitstellt, die weder von ihm zu verwalten 
sind, noch zum Sachbereich des Art . 120 GG gehören. 

Aus dieser Trennung (Art. 120 GG) und Überschneidung haben sich 
zwischen Bund und Ländern häufig Meinungsverschiedenheiten ergeben, 
wie beispielsweise darüber, ob und in welchem Maße dem Bund eine 
Einflußnahme auf die Mittelverwaltung durch die Unterverbände zu-
steht. Insbesondere ging es aber um die Frage, ob die Unterverbände oder 
deren Bedienstete dem Bund bei nicht ordnungsgemäßer Ausführung 
seiner Gesetze haften.  Die Frage nach der Haftung und der zugrunde-
zulegenden Anspruchsnorm konnte immer dann gestellt werden, wenn 
außerhalb der Bundesverwaltung stehende Behörden, die Teile des Bun-
deshaushaltsplanes ausführen, den Bund durch Veruntreuungen, Über-
hebungen oder Überzahlungen geschädigt hatten. 

Die Möglichkeit, den Bund zu schädigen, ist besonders dann gegeben, 
wenn Behörden der Unterverbände Bundesmittel (unmittelbar) selb-
ständig bewirtschaften. Diese Form der Mittelbewirtbeschaftung ist als 
Folge des föderativen Aufbaues der Bundesrepublik die Regel. Der Bund 
hat dabei auf die Ausgabengebarung seiner Mi t te l im einzelnen keinen 
Einfluß, sondern muß die Verfügungen der Landesbehörden unbesehen 
honorieren; sofern Fehlausgaben bewirkt werden, t r i f f t  der Schaden 
nicht das jeweilige Land, sondern den Bund. 

Die im Zusammenhang mi t der Haftungsfrage  entstandenen Streit-
punkte sind bisher nicht ausgeräumt4. Eine Lösung durch den Gesetz-
geber ist in absehbarer Zeit wohl nicht zu erwarten 5; sie dürfte auch 
überaus schwierig sein, da bei jedem Versuch einer gesetzlichen Rege-
lung mi t großem Widerstand der Länder zu rechnen wäre. Eine grund-
sätzliche, umfassende Klärung durch die Rechtsprechung steht ebenfalls 
noch aus. 

In der Vergangenheit haben die beteiligten Stellen deshalb vielfach 
versucht, Streitigkeiten durch Vergleich zu schlichten®. Sprach in Scha-
densfällen die Rechtslage eindeutig zugunsten eines Beteiligten, so war 

antwortung für die Bereitstellung und  Bewirtschaftung der erforderlichen 
Mi t te l umfasse. Zur Frage, welchen Inhal t der Begrif f  „Aufgabenverantwor-
tung" i. S. Ar t . 106 Abs. I V Ziff .  1 GG hat, vgl. S. 39 ff. 

4 Vgl. Helmert, Haushaltswesen, S. 236; v. Turegg-Kraus, S. 221 f.; Sturm, 
DÖV 1966, S. 78; ders. S. 256 ff.;  Gutachten der Komm. f. d. Finanzreform, 
Rdnr. 215. 

5 Vgl. jedoch die Bemerkung auf S. 129. 
β Nr. 236 der Denkschr. des Präs. BRH, Haushaltsrechn. 1952, BT-Drucks. 

1892, 2. WP (1953). 
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in Einzelfällen ein Schadensausgleich durch Übereinkunft  möglich. Ver-
handlungen des Bundesausgleichsamtes mi t dem Deutschen Städtetag, 
dem Deutschen Landkreistag sowie Vertretern der Allgemeinen Kom-
munalen Haftpflichtschadenausgleiche,  um die Haftungsfrage ζ. B. auf 
dem Gebiet der Ausgleichsverwaltung vergleichsweise zu regeln, blieben 
erfolglos. Einen der daraufhin im ordentlichen Rechtswege ausgetragenen 
Musterprozesse, bei denen der Schadensersatzanspruch auf § 839 BGB 
i. V. m. Art . 34 GG gestützt wurde, entschied der Bundesgerichtshof zu-
ungunsten des Bundes7. Unlängst hat auch das Bundesverwaltungs-
gericht eine Klage der Bundesrepublik abgewiesen, bei welcher der 
Bund (Ausgleichsfonds) den Ersatzanspruch im wesentlichen auf ein 
öffentlich-rechtliches  Auftragsverhältnis  gestützt hatte8. 

Weiterhin sind hier das zur Sache ergangene Urtei l des LVG Schleswig 
zu erwähnen9, sowie die allerdings unveröffentlichten  Urteile des VG 
Augsburg, des LVG Hannover und des LVG Minden10 , durch welche 
Ersatzansprüche des Bundesausgleichsamtes gegen Landkreise abge-
wiesen wurden. 

Soweit bekannt geworden ist, hat es der Bund bisher nicht versucht, 
im Wege der Beamtenhaftung gegen Länderbedienstete selbst vorzu-
gehen. 

Die Erinnerungen des Bundesrechnungshofes richten sich an die 
Adresse der Länder, die, soweit sie der Rechnungsprüfung und dem 
Haushaltsrecht des Bundes unterworfen  sind, ihrerseits den Beanstan-
dungen des Rechnungshofes nachkommen müssen11. 

Das Schrifttum weist eine Reihe von Abhandlungen auf, die sich mehr 
oder weniger eingehend der Haftungsfrage  angenommen haben12; doch 
fehlt es auch hier an einer systematischen und umfassenden Gesamtdar-
stellung. 

Welche Höhe der Schaden hat, der dem Bund im Laufe der Zeit durch 
Verwaltungsfehler  entstanden ist, w i rd sich nicht genau feststellen las-
sen. Al le in auf dem Gebiet der Versorgungsverwaltung soll die Summe 
der Überhebungen bis 1954 ca. 84 Mil l ionen Mark betragen haben13. 

7 BGHZ 27, 210 = DÖV 1958, S. 868, wie B G H auch OLG München, Urt . v. 
25. 9.1958 (unveröffentl.). 

8 BVerwGE 12, 253 = DÖV 1961, S. 545 mi t zust. Bespr. v. Bachof in JZ 1962, 
S. 350 (355) Nr. 26. 

9 I n DÖV 1960, S. 464. 
1 0 Az.: PL 24 I I I 59; I I A 55/59; 3 Κ 56/59. 
1 1 Vgl. § 102 Abs. 2 RHO, § 2 BRHG; BT-Drs. 1518, 3. WP, Anlage C, Nr. 80— 

83. 
1 2 Die einschlägigen Untersuchungen sind im Schrifttumsverzeichnis  mi t (x) 

gekennzeichnet. 
1 8 Nach Stefen,  DÖH 1955, S. 239 unter Bezugnahme auf ein Rdschr. des 

Bundes der Versorgungsbeamten Nr. 8/58, das entspr. Angaben des MinR 
Stengel  v. Bundesmin. für Arbei t u. Soz. enthalten soll. 
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